Das Selbstbestimmungsgesetz und seine Bedeutung fiir den
Justizvollzug

Dr. Johann Endres

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes iiber die Selbstbestimmung in Bezug
auf den Geschlechtseintrag (SBGG) zum 01. November 2024, nach lan-
ger und kontroverser Diskussion, hat sich die rechtliche Situation fiir
transidente Menschen in Deutschland bedeutend verbessert. Im Unter-
schied zu dem seit 1981 geltenden Transsexuellengesetz (TSG) wurden
die Voraussetzungen dafiir, dass man den amtlichen Geschlechtseintrag
und den Vornamen dndern kann, deutlich reduziert (vgl. Darstellung des
Bundesministeriums fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ]
2025). Gefordert wird lediglich noch eine ,Erklirung mit Eigenversiche-
rung”. Ersatzlos weggefallen ist die verpflichtende sexualwissenschaftliche
Begutachtung. Damit sind auch die Voraussetzungen einer korperlichen
Geschlechtsangleichung und der Erprobung im Alltag gegenstandslos ge-
worden. Anders als nach dem TSG, das zunichst eine Altersgrenze von 25
Jahren vorsah, kann die Regelung auch von Minderjéhrigen in Anspruch
genommen werden.

Bevor ich auf die Auswirkungen auf den Justizvollzug eingehe, erscheint
es mir sinnvoll, vorab noch einige zentrale Konzepte und Begrifflichkeiten
zu Kldren.

Was ist Geschlecht?

Bei der Kontroverse um die geschlechtliche Selbstbestimmung treffen nicht
nur normative Aspekte (Werthaltungen), sondern auch empirische Annah-
men zusammen. Letztere sollten sich eigentlich rational kldren lassen (z.B.
die Héufigkeit von Intergeschlechtlichkeit, die Missbrauchsgefahren). Dies
wird aber zT. dadurch erschwert, dass die verwendeten Begriffe nicht
ganz eindeutig sind. Das gilt vor allem fiir den Begriff Geschlecht selbst,
fiir den es schon schwierig ist, eine fiir unterschiedliche wissenschaftliche
Disziplinen und Interessengruppen gleichermafien akzeptable Definition
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zu finden.! Zumindest folgende Begriffsebenen miissen unterschieden wer-
den:?

- Das biologische Geschlecht (englisch sex) kann festgemacht werden am
Chromosomentypus (XX bei Frauen, XY bei Minnern), den prima-
ren Geschlechtsorganen (Penis und Hoden bei Mannern, Vagina, Ute-
rus und Ovarien bei Frauen), den Hormonen oder den sekundiren
Geschlechtsmerkmalen (Briiste, Adamsapfel, Koérperform, Behaarung,
Stimmhohe u.a.). Diese vier Aspekte stimmen bei den meisten Men-
schen iiberein, es gibt aber auch jeweils Varianten (z.B. abweichende Ge-
schlechtschromosomensitze wie X0 bei Frauen oder XYY oder XXY bei
Minnern), bis hin zur fehlenden Unterscheidbarkeit (Intergeschlecht-
lichkeit).3

- Das soziale Geschlecht (englisch gender) umfasst die kulturellen, gesell-
schaftlichen und zT. auch politischen Prigungen der Konzepte von
Maiannern und Frauen, also das, was fruher als Geschlechterrollen, Ge-
schlechterbilder oder -stereotypen bezeichnet wurde. Diese sind in vielfal-
tiger Weise vorgegeben, aber sie entwickeln sich jeweils weiter, und die
Individuen konnen sich zu ihnen prinzipiell frei verhalten, wenngleich
es schwierig ist, sich ithrem Einfluss (z.B. dem, was Massenmedien als
Leitbilder vorgeben) v6llig zu entziehen.

1 Im Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum ,dritten Geschlechtseintrag®
(Beschluss vom 10. Oktober 2017, 1 BVR 2019/16) werden unterschiedliche Definitionen
angefiihrt. Bspw. bezeichnet die Deutsche Gesellschaft fiir Psychologie das Geschlecht
eines Menschen als ,multidimensionales Konstrukt, dessen Entwicklung durch das
komplexe Zusammenspiel verschiedener kirperlicher, psychosozialer und psychosexueller
Einflussfaktoren bedingt sei“ (Rn. 26). Das ist nattirlich keine Definition, sondern eher
eine geschickte Umschreibung der Schwierigkeit, eine Definition zu geben.

2 Die nachfolgend dargestellten Konzepte und Definitionen basieren zT. auf den Uber-
legungen von Stock (2021); eigene Erweiterungen sind aus verschiedenen Quellen
zusammengefiihrt, u.a. auch aus Wikipedia-Artikeln — wobei auffallt, dass es fiir ,Ge-
schlechtsausdruck® zwar Eintrage in 32 Sprachen gibt, nicht jedoch auf Deutsch.

3 Der frither verwendete Begriff Hermaphroditismus bezeichnete das (sehr seltene) Phi-
nomen, dass eine Person gleichzeitig mannliche und weibliche Sexualorgane besitzt.
Mittlerweile wird Intergeschlechtlichkeit sehr viel weiter definiert, z.T. so weit, dass
auch Personen mit Ullrich-Turner Syndrom (die sich aber fast alle als eindeutig weib-
lich definieren) eingeschlossen sind. (Die sehr weite Definition ,alle Menschen, die
nicht dem Idealtypus von mannlich oder weiblich entsprechen® ist duf8erst problema-
tisch, da sie nur vor der Hintergrundannahme von an Barbie und Ken erinnernden
Stereotypen funktioniert. Zu vermuten ist ein politisches Interesse, ndmlich das Bemii-
hen um die definitorische Aufblahung der Zahl von intergeschlechtlichen Menschen
als Teil der LGBTIQ+-Lobby mehr Gewicht zu verleihen).
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- Davon zu unterscheiden ist die Geschlechtsidentitdt, also sozusagen das
psychologische oder empfundene Geschlecht. Gemeint ist damit, wie
sich ein Mensch selbst erlebt und definiert, welchem der beiden Ge-
schlechter bzw. welchem der vielen Rollenkonzepte man sich zugehorig
fithlt. Die Geschlechtsidentitdt entwickelt sich frith in der Kindheit und
bleibt in den meisten Fllen iiber die Lebenszeit hinweg konstant, kann
sich aber in seltenen Fillen auch wandeln. Als innere Wahrnehmung
oder Uberzeugung ist sie nicht objektivierbar, also nicht an #uf3eren
Kriterien festzumachen.

- Wiederum etwas anderes ist der Geschlechtsausdruck, also die Art und
Weise, wie sich eine Person in Hinsicht auf vorfindliche Geschlechter-
bilder und -rollen nach auflen positioniert und wie sie ihre Geschlechts-
identitat darstellt (oder eben nicht). Das erfolgt insbesondere durch die
Gestaltung des AuSeren (Kleidung, Frisur, Makeup) und das Auftreten.
Aber auch chirurgische Eingriffe konnen dazu dienen, den eigenen Ge-
schlechtsausdruck weiter an die empfundene Geschlechtsidentitédt anzu-
ndhern.

— SchliefSlich gibt es auch noch das offizielle, also das juristische Geschlecht,
den amtlichen Geschlechtseintrag. Dieser war traditionell auf die beiden
Alternativen ménnlich und weiblich begrenzt und durch das bei Geburt
festgestellte bzw. zugeschriebene Geschlecht festgelegt. Erst im Laufe der
letzten Jahrzehnte wurden eine dritte Option* sowie die Moglichkeit
einer Nicht-Festlegung vorgesehen und die Moglichkeit der Anderung
des Geschlechtseintrags erdffnet.

In der Vielschichtigkeit der Begriffe liegt auch die Mdglichkeit, dass die
verschiedenen Konzepte bei manchen Personen differieren. Eine Person
kann mit ménnlichen Sexualorganen geboren sein, sich aber als Frau fiih-
len und dieser Identitit durch Gestaltung ihres Aufleren Ausdruck geben
wollen. Oder sie méchte sich - unabhéngig von ihrem biologischen Ge-
schlecht — der Polaritdt von mannlich und weiblich weitgehend entziehen,
kann sich keiner der beiden Geschlechterkonzeptionen zuordnen und be-
vorzugt einen eher neutralen Geschlechtsausdruck. Oder die Person ist

4 Die oben zitierte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird hiufig dahinge-
hend referiert, das BVerfG habe ein ,drittes Geschlecht® postuliert oder zugelassen.
Das ist nicht korrekt. Zugelassen wurden die Moglichkeit eines dritten Geschlechtsein-
trags (weder ménnlich noch weiblich, als ,divers“ benannt) sowie die Mdglichkeit,
keine Option zu wihlen (in Fragebdgen stellt dies tiblicherweise eine vierte Option

dar).
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biologisch weiblich, fiihlt sich als Mann, tritt aber gerne hin und wieder
mit weiblichen Geschlechtsausdruck auf. Und so fort. Diese Diskrepan-
zen (,Geschlechtsinkongruenz®) stellen nach den aktuellen Versionen der
psychiatrischen Diagnosesysteme DSM-5 und ICD-11 (anders als noch in
den Vorgéngerversionen DSM-IV und ICD-10) nur noch dann psychische
Storungen dar, wenn sie mit subjektivem Leiden verbunden sind (,Ge-
schlechtsdysphorie®). Oft, aber keineswegs immer, besteht ein Verlangen,
sich dem anderen Geschlecht auch kérperlich durch operative Mafinahmen
anzunédhern.

Geschlecht in welcher Bedeutung auch immer ist unabhéngig von der
sexuellen Orientierung. Das ist eine verbreitete Verwechslung, die allerdings
auch durch Buchstabenkombinationen wie LGBTQ begiinstigt wird, in de-
nen Trans-Personen und Personen mit nicht-bindrer geschlechtlicher Iden-
titdt in eine gemeinsame Kategorie gefasst werden mit Menschen nicht-he-
terosexueller Orientierung sowie Personen mit intersexueller biologischer
Anlage.

Die politische und ideologische Kontroverse um Transgender bzw.
Transidentitdit

Die Diskussion um die geschlechtliche Selbstbestimmung ist deshalb
schwierig und trickreich, weil nicht nur unterschiedliche ideologische Posi-
tionen sich gegeniiberstehen, sondern auch, weil der dafiir zentrale Begriff
des Geschlechts, wie gesehen, mehrdeutig und schwer definierbar ist. Des-
halb ist es auch schwierig, bei diesem Thema Meinungen, ideologische
Positionen und nachpriifbare Fakten sauber voneinander zu trennen.

Man kann zwei polare ideologische Positionen unterscheiden:

- Die aktivistische (,progressive) Position postuliert, dass Geschlecht eine
soziale Konstruktion darstelle und sieht die Durchsetzung dieses Stand-
punkts als Teil eines emanzipatorischen Projekts. Schon die Auffassung,
dass es biologisch nur zwei Geschlechter (mannlich und weiblich) gebe,
sei falsch oder jedenfalls zu einfach. Tatsichlich seien Intergeschlecht-
lichkeit und Transgeschlechtlichkeit hdufig und normal. Das Geschlecht
eines Menschen sei nicht angeboren, sondern werde ihm zugeschrieben.
Sein Geschlecht frei zu wihlen, sei Ausdruck personlicher Entfaltung
und damit ein Menschenrecht. Wenn jemand sagt ,ich bin eine Frau®
oder ,ich bin ein Mann“ oder ,ich bin divers dann sei das eine ver-

132

0312.2025, 02:25:16. [r—


https://doi.org/10.5771/9783748954194-129
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

Das Selbstbestimmungsgesetz und seine Bedeutung fiir den Justizvollzug

bindliche Erklarung, die nicht hinterfragt werden diirfe. Missbrauchsri-
siken zu thematisieren sei Ausdruck von Transfeindlichkeit. Nicht die
Geschlechtsinkongruenz sei das Problem, sondern die auf der bindren
Konstruktion der Geschlechter basierenden Strukturen und Vorurteile.

- Die gegenaktivistische (,konservative®) Position geht davon aus, dass
»Mann“ und ,Frau“ zundchst einmal feststehende biologische Kategorien
seien und prinzipiell nicht dnderbar. Transidentitédt wird als etwas Unna-
tiirliches, Krankes und Bedrohliches gesehen. Wenn jemand sein durch
biologische Fakten vorgegebenes Geschlecht dndert, sei dies eine blofle
rechtliche Fiktion, die nicht auf allen Gebieten Geltung beanspruchen
konne. Wenn eine Person sagt, sie fiihle sich als Mann oder als Frau,
abweichend von ihrem bei Geburt festgestellten Geschlecht, sei dies fiir
andere oder die Gemeinschaft ebenso bedeutsam wie die Auskunft, ob
sich jemand jung oder alt oder arm oder reich oder kompetent oder
inkompetent fiihlt. Es wird auf vielféltige Missbrauchsrisiken der neuen
gesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

Das 2024 vom Deutschen Bundestag beschlossene Selbstbestimmungsge-
setz entspricht in seinen Bestimmungen wesentlich der erstgenannten Posi-
tion. Es gibt allerdings einige Einschrankungen. So wurden heikle Bereiche
wie eben auch der Justizvollzug nicht geregelt (zumal dafiir die Gesetzge-
bungskompetenz bei den Bundesldndern liegt). Hinsichtlich der Problema-
tik von exklusiv weiblichen Bereichen (Frauenhduser, Frauensaunen und
-fitnessstudios etc., auch als ,Schutzbereiche® bezeichnet) wurde betont,
hier gelte weiterhin das Hausrecht (wobei nicht ganz klar ist, was das
bedeuten kann, wenn es mit dem gesetzlichen Diskriminierungsverbot in
Konflikt gerdt).> Bezogen auf den Spannungs- und Verteidigungsfall legt
das Gesetz explizit fest, dass Méanner nicht der Wehrpflicht entgehen kon-
nen, indem sie dann noch kurzfristig ihren Geschlechtseintrag @ndern. Der
Geschlechtseintrag darf auch nicht innerhalb eines Jahres erneut geandert
werden. Diese Bestimmungen oder Hinweise, die z.T. auf starke Kritik

5 Instruktiv erscheint hier folgender Vorfall, der im Sommer 2024 durch die Presse ging
(vgl. u.a. Siddeutsche Zeitung 2024; Louis 2024): Eine Person, die sich als Frau iden-
tifizierte, aber als biologischer Mann noch keine kérperliche Transition durchlaufen
hatte, wollte sich bei einem Frauenfitnessstudio anmelden. Die Besitzerin lehnte das ab
mit dem Argument, dass die Frauen, die dort trainierten, darunter viele Musliminnen,
beim Sport unter sich bleiben wollten. Die Transfrau wandte sich an die Antidiskri-
minierungsbeauftragte der Bundesregierung, und diese forderte die Inhaberin auf,
der Person im Rahmen einer einvernehmlichen Einigung eine Entschadigung fiir die
erlittene Personlichkeitsverletzung zu zahlen.
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stieflen, lassen erkennen, dass die Bedenken hinsichtlich mdoglichen Miss-
brauchs in gewissem Umfang berticksichtigt wurden.

Das Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes war verbunden mit
der Erwartung, dass sich damit die Lebenssituation von Menschen mit
Transidentitat deutlich verbessern wird. Diese Personen sind tiberpropor-
tional psychisch belastet, leiden hdufig an Depressionen und sind verstarkt
suizidgefahrdet.® Dies wird mit Stigmatisierungs- und Diskriminierungser-
fahrungen in Verbindung gebracht.” Wenn Geschlechtsidentitit und -aus-
druck nicht mit dem amtlichen Geschlecht iibereinstimmen, bringt dies im
Alltag fiir die Betroffenen immer wieder schwierige oder peinliche Situati-
on mit sich (z.B. wenn ihr Ausweis und ihr Vorname nicht zu ihrem Ge-
schlechtsausdruck passt). Das Erfordernis einer sexualwissenschaftlichen
Begutachtung wurde von vielen als demiitigend erlebt. Das bufigeldbewehr-
te Verbot des ,Deadnaming” (Verwendung des fritheren Vornamens) soll
verhindern, dass Transpersonen offentlich ,geoutet” und blofigestellt wer-
den.

Das Gefingnis als ,geschlechtsbindr kodiertes” System und die Situation von
transidenten Gefangenen

Der Strafvollzug hat den gesetzlichen Auftrag, Menschen, die gravierend
gegen die Rechte anderer verstofien haben, durch geeignete Behandlungs-
mafSnahmen zu resozialisieren. Damit und durch sichere Unterbringung
soll er auch die Gesellschaft vor Kriminellen schiitzen (vgl. dazu z.B.
Laubenthal 2019). Gesetzlich verankert sind auch drei sog. Gestaltungs-
prinzipien, ndmlich der Gegenwirkungsgrundsatz (Vermeidung negativer
Haftfolgen), der Angleichungsgrundsatz (Aquivalenz mit Verhiltnissen
drauflen) und der Eingliederungsgrundsatz (Vorbereitung der Entlassung).

6 Zum aktuellen Forschungsstand vgl. die Ubersichtsarbeiten von Pinna et al. (2022)
und Wittlin et al. (2023).

7 O’Shea et al. (2025) fanden in ihrer Uberblicksarbeit, dass 46 % der jungen Menschen
aus ,gender minorities* an Depressionen leiden. Allerdings geben diese Querschnittbe-
funde keine Hinweise auf die kausalen Beziehungen, und die psychische Belastung und
Vulnerabilitit muss nicht in allen Fallen Ergebnis von Diskriminierungserfahrungen
sein. Es erscheint auch plausibel, dass Identitdtsunsicherheit, die ein Merkmal der Bor-
derline-Storung darstellt, auch zu Unsicherheit beziiglich der geschlechtlichen Identitat
fithrt. Wittlin et al. (2023, S. 213 ff.) allerdings bezeichnen die Theorie, dass Angehérige
von Minderheiten besondere Belastungen erleben (,minority stress theory®) als die
heute vorherrschende Meinung zur Erklérung der erhohten Prdvalenz psychischer
Stérungen bei Transpersonen.
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Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Leben im Gefangnis und dem
Leben drauflen ist, dass im Strafvollzug Ménner und Frauen getrennt
untergebracht werden und dass andere geschlechtliche Identititen bisher
gesetzlich und organisatorisch nicht vorgesehen sind.

In Gefdngnissen gibt es von alters her eine Trennung nach Geschlech-
tern. Das war vermutlich zunéchst einfach Ausdruck der allgemeinen Tren-
nung sozialer Bereiche. Auch in Fabriken, Kasernen, Schulen und anderen
Institutionen gab es bis vor wenigen Jahrzehnten eine vollstindige oder
weitgehende Trennung der Geschlechter. Der in Deutschland weiterhin
geltende Trennungsgrundsatz war in § 140 Abs. 2 StVollzG? so formuliert:
»Frauen sind getrennt von Mdnnern in besonderen Frauenanstalten unterzu-
bringen. Aus besonderen Griinden kénnen fiir Frauen getrennte Abteilungen
in Anstalten fiir Mdnner vorgesehen werden®. Dieser Trennungsgrundsatz
wird erstaunlicherweise in der Fachliteratur meistens nicht oder kaum
begriindet. Laubenthal (2019, S. 581) verweist darauf, mit dem grundrechtli-
chen ,, Anspruch des Einzelnen auf Wahrung seiner Intim- und Sexualsphdre
bliebe eine aufgezwungene Nihe durch eine gemeinsame Unterbringung mit
Gefangenen des jeweils anderen Geschlechts unvereinbar®. Dies iiberzeugt
nicht recht, da die erzwungene Néhe zu Personen desselben Geschlechts
im FEinzelfall die Intimsphére genauso oder noch stirker beeintrichtigen
kann. Es liegt nahe, dass er vor allem dem Schutz der weiblichen Gefange-
nen vor Ubergriffen der minnlichen Gefangenen® dienen soll. Da Frauen
bisher deutlich weniger als 10% aller Inhaftierten ausmachen, wiirde eine
gemeinsame Unterbringung, so wird befiirchtet, die Gefahr von sexuellen
Ubergriffen, Unterdriickung, (Zwangs-)Prostitution und Rivalititen unter
den Minnern deutlich erhdhen. Daneben sind aber wohl auch disziplina-
rische und repressive Motive anzunehmen, da ja auch eine gemeinsame
Unterbringung von heterosexuellen Ehepaaren in Haft nicht vorgesehen ist.

8 Das bundesweit giiltige Strafvollzugsgesetz (StVollzG) trat am 01. Januar 1977 in Kraft.
Es wurde im Rahmen der Férderalismusreform ab 2006 (bis auf wenige Einzelbestim-
mungen, fiir die nach wie vor die Zustdndigkeit des Bundes besteht) durch verschie-
dene Landerstrafvollzugsgesetze abgeldst, die sich in einigen Details unterscheiden.
Der Ubersichtlichkeit wird haufig noch auf die analogen Bestimmungen des StVollzG
Bezug genommen.

9 Und vielleicht auch dem Schutz vor mannlichen Bediensteten. Bisher sind in Frauen-
anstalten und Frauenabteilungen nur weibliche Bedienstete des allgemeinen Vollzugs-
dienstes (AVD) eingesetzt.
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Ein zweiter Bereich betriftt die korperliche Durchsuchung von Gefange-
nen, insbesondere diejenige, die mit einer vollstindigen oder teilweisen
Entkleidung verbunden ist. Hierzu war in §84 StVollzG geregelt:

»(1) Gefangene, ihre Sachen und die Haftrdume diirfen durchsucht wer-
den. Die Durchsuchung médnnlicher Gefangener darf nur von Mdnnern,
die Durchsuchung weiblicher Gefangener darf nur von Frauen vorgenom-
men werden. Das Schamgefiihl ist zu schonen.

(2) Nur bei Gefahr im Verzug oder auf Anordnung des Anstaltsleiters im
Einzelfall ist es zuldssig, eine mit einer Entkleidung verbundene kérperli-
che Durchsuchung vorzunehmen. Sie darf bei mdnnlichen Gefangenen nur
in Gegenwart von Mdnnern, bei weiblichen Gefangenen nur in Gegenwart
von Frauen erfolgen. Sie ist in einem geschlossenen Raum durchzufiihren.
Andere Gefangene diirfen nicht anwesend sein®.

Korperliche Durchsuchungen, die insbesondere nach Besuchen oder nach
dem Einriicken von der Arbeit durchgefiithrt werden, dienen der Sicherheit,
weil damit das Einbringen von Waffen und anderen geféhrlichen Gegen-
stinden, Drogen und Handys verhindert werden soll. Das zu schonende
Schamgefiihl ist dabei so zu verstehen, dass sowohl Gefangene vor Demiiti-
gungen und sexuellen Ubergriffen als auch Bedienstete vor entsprechenden
moglichen Verdachtsmomenten, Provokationen oder Vorwiirfen geschiitzt
werden sollen. Auch diese Bestimmung wurde so oder dhnlich in die Lan-
desgesetze ibernommen (Feest et al. 2022, Bearb. Goerdeler).

Beide Bestimmungen, zur Unterbringung und zur korperlichen Durch-
suchung, gehen offensichtlich von einer bindren Geschlechterordnung aus,
der zufolge es nur Manner und Frauen gibt und nicht-bindre, nicht zuor-
denbare oder variable Identititen nicht vorgesehen sind.

Weitere geschlechtsbezogene Bestimmungen (,besondere Vorschriften
fir den Frauenstrafvollzug®) beziehen sich auf Schwangerschaft, Geburt
und die gemeinsame Unterbringung von Miittern und Kleinkindern in
speziellen Abteilungen. Inwiefern diese Bestimmungen analog auch auf
»>mannliche Gebdrende“ oder Viter mit zu betreuenden Kleinkindern ange-
wendet werden kénnen und sollen, wurde bisher nicht weiter diskutiert,
vermutlich mangels entsprechender Fille und Anlésse.

Weitere vollzugliche Fragen, die aber nicht in Gesetzen, sondern eher
in Verordnungen, Verwaltungsvorschriften oder Hausordnungen geregelt
sind, betreffen Fragen der medizinischen Versorgung und des Zugangs
zu besonderen Hilfsmitteln, die dem Geschlechtsausdruck dienen sollen.
Welche Kosmetikartikel bspw. zugelassen sind und welche nicht, diirfte von
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Anstalt zu Anstalt unterschiedlich sein. Ublicherweise miissen Gefangene
Anstaltskleidung tragen und diirfen nur Gegenstinde besitzen, die von der
Anstalt allgemein oder im Einzelfall genehmigt worden sind. Inwiefern
Gesichtspunkte der Sicherheit und Ordnung es zulassen, bestimmte Kos-
metika (Lippenstift ist in den meisten Anstalten erlaubt, Nagellack wegen
der leichten Brennbarkeit eher nicht), besondere Kleidung oder Hilfsmit-
tel (haufig geht es um Periicken) zu verweigern, muss im Einzelfall von
Anstaltsleitungen oder, bei Beschwerden gegen deren Mafinahmen, von
Gerichten entschieden werden.

Transidente Gefangene gelten im Justizvollzug als besonders vulnerabel
und gefahrdet (vgl. dazu als neuere Veréffentlichungen Brooke et al. 2022;
Evans et al. 2024; Winter 2024; European Committee for the Prevention
of Torture or Degrading Treatment or Punishment [CPT] 2024). Sie sind
noch stirker als die anderen Inhaftierten psychisch belastet, haben Drogen-
oder Alkoholprobleme, sind suizidgefahrdet, haben nicht selten Erfahrun-
gen mit Prostitution und Gewalt. Im Gefdngnis werden sie vielfach von
anderen Gefangenen angefeindet, bedroht und angegriffen. Hinzu kommen
Belastungen durch strukturelle Bedingungen der Haft (wo nichtbinére
Identitaten bisher nicht vorgesehen sind) und Vorurteile von einzelnen
Bediensteten. Die Mafinahmen, die teilweise ergriffen werden, um sie zu
schiitzen (z.B. weitgehende Isolierung von anderen Gefangenen) bringen
manchmal noch weitere psychische Belastungen mit sich (Jenness 2020).
Hinzu kommt: Gerade dann, wenn bei einer Person die geschlechtliche
Identitdt nicht mit ihrer biologischen Ausstattung iibereinstimmt, liegt das
Bediirfnis nahe, den Geschlechtsausdruck besonders zu betonen und dabei
auch auf geeignete Hilfsmittel zuriickzugreifen.

Auswirkungen des Selbstbestimmungsgesetzes auf den Justizvollzug

Diese beiden oben beschriebenen ideologischen Positionen haben auch
deutliche Auswirkungen auf den Justizvollzug — wobei sie dort allerdings
seltener in dieser polaren Ausprigung vorkommen, sondern eher in ab-
geschwichten oder gemafligten Formen, die sich in einem Spektrum zwi-
schen eher progressiven und eher konservativen Standpunkten bewegen:

- Die progressive Position verweist auf die vielfaltigen Benachteiligungen
und Diskriminierungen, denen Transpersonen und andere Minderheiten
in Gefingnissen ausgesetzt sind, und fordert, dass ihren Bediirfnissen
und Wiinschen weitestgehend Rechnung getragen werden solle. Dies
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bedeutet insbesondere, dass ihre Unterbringung stets gemaf3 ihren For-
derungen erfolgen und dass die medizinische und soziale Betreuung
vollstandig auf ihre Anliegen zugeschnitten werden miisse.

- Die konservative Position betont hingegen eher die Sicherheit und Ord-
nung des Gefdngnisses und ist nur eingeschrinkt bereit, auf individuelle
Bediirfnisse und Wiinsche von Inhaftierten einzugehen. Sie verweist da-
rauf, dass die liberalisierten Regelungen missbraucht werden koénnten,
und tendiert dazu, das biologische Geschlecht und die Frage der medizi-
nischen Notwendigkeit zum ausschlaggebenden Kriterium fiir die Unter-
bringung und fiir andere MafSnahmen zu machen.

Es existiert fiir den deutschen Strafvollzug bisher keine systematische Be-
standsaufnahme, wie mit intergeschlechtlichen oder transidenten Inhaftier-
ten umgegangen wurde und wird.' Folgende Praktiken sind hinsichtlich
der Unterbringung nach meiner Kenntnis verbreitet:

— In manchen Fillen wurden Transfrauen, die bereits vor ihrer Inhaftie-
rung das Verfahren nach dem Transsexuellengesetz durchlaufen hatten,
einschliefSlich korperlicher Transition, bisher schon reguldr im Frauen-
vollzug untergebracht. Das verlief in den mir bekannten Fillen weitge-
hend unproblematisch. Da es aber nur eine geringe Zahl von Personen
gab, die diesen aufwindigen und eingreifenden Weg gegangen waren,
von denen natiirlich nur ein sehr geringer Anteil in Haft kam, diirfte es
sich in Deutschland bisher allenfalls um wenige Dutzend Fille gehandelt
haben.

- In anderen, vermutlich weitaus haufigeren Fillen wurden Personen
mit Trans-Identitdt, aber nicht oder noch nicht erfolgter korperlicher
und sozialer Transition oder Personenstandsianderung in Anstalten un-
tergebracht, die ihrem juristischen Geschlecht entsprachen, nicht aber
ihrer Geschlechtsidentitat. In den allermeisten Féllen handelte es sich
um Transfrauen, die im Ménnervollzug untergebracht wurden, aber in
manchen Fillen vergeblich die Verlegung in eine Frauenanstalt oder
-abteilung anstrebten. Insbesondere dann, wenn die Person ihren Ge-
schlechtsausdruck ihrer Geschlechtsidentitit anzundhern bestrebt war,
gab das immer wieder Anlasse zu Konflikten mit der Anstaltsleitung und
mit Bediensteten, die dadurch die Ordnung des Gefangnisses gestort
sahen, oder auch wegen akuter Gefdhrdungen durch Mitgefangene. Ins-

10 Ein aktuell laufendes Forschungsprojekt des Kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen (KFN) wird hierzu Erkenntnisse gewinnen (vgl. Schiittler et al. 2024).
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besondere durch Gefangene, die durch eine Herkunft aus traditionellen
Kulturen! stark homophob oder transfeindlich geprégt sind, kommt es
immer wieder zu starken Anfeindungen. Die Folge war héufig, dass diese
Transgefangenen stark von den anderen Gefangenen isoliert wurden,
was aber Bedrohungen, sexuell anziigliche Bemerkungen und versuchte
Ubergriffe nicht vollstindig verhinderte, sondern durch die offensichtli-
che Sonderstellung eher noch anfachte.

— Seltener waren bisher Fille, in denen Personen mit Transidentitdt, aber
ohne korperliche Transition, in der Regel Transfrauen mit ménnlichen
Genitalien und z.T. auch minnlichem Habitus, im Frauenvollzug unter-
gebracht waren, weil sie nach auslindischem Recht bereits einen Perso-
nenstandswechsel vollzogen hatten.!? In diesen Fillen fiihlten sich die
weiblichen Mitgefangenen manchmal bedroht; von Seiten der Anstalten
gab es auch Befiirchtungen, im Falle von sexuellen Beziehungen kénnte
es zu einer Schwangerschaft kommen. Auflerdem gab es grofie Unklar-
heit, auf welche Weise und von wem in derartigen Fallen korperliche
Durchsuchungen durchgefiihrt werden sollen. Auch alltdgliche Abldufe
(Hofgang, Duschen, Sport) wurden bei diesen Personen oft abweichend
gehandhabt (z.B. Einzelduschen oder Ausschluss vom gemeinschaftli-
chen Sport).

Es ist zu erwarten, dass mit dem Inkrafttreten des SBGG die Zahl von
Transgender-Personen im Justizvollzug zunehmen wird und insbesondere
auch Fille, in denen zwar eine Personenstandsdnderung stattgefunden hat,
aber noch keine vollstindige korperliche und soziale Transition. Und es
besteht die Befiirchtung, dass die neue gesetzliche Regelung auch von
mannlichen Inhaftierten missbrauchlich genutzt werden konnte. Gerade
Sexualstraftiter und Ménner mit Gewalttaten gegen Frauen und Kinder
haben bekanntlich im Ménnervollzug haufig keinen leichten Stand; durch
die Verlegung in eine Frauenanstalt kénnten sie hoffen, sich Anfeindungen
und korperlichen Ubergriffen durch andere Inhaftierte wirkungsvoll zu
entziehen.® Nicht auszuschlief3en ist auch, dass manche dissozial geprégten

11 Zur Bedeutung kultureller Unterschiede im Strafvollzug vgl. Endres (2025).

12 Der Fall ,Annemarie House“ wurde von der Betroffenen selbst auf ihrer Webseite
(www.jva-aichach.de) und in Presseveréffentlichungen breit dargestellt; vgl. u.a. Wulf
(2022) (allerdings mit einigen verfalschten und verkiirzten Details).

13 Krober (2022) vermutet auch, Sexualstraftiter konnten es zur therapeutischen Selbst-
darstellung (und zugleich dem Ausweichen vor einer echten Auseinandersetzung mit
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Gewalt- und Sexualtiter auf diese Weise gezielt die Nahe zu neuen potenti-
ellen Opfern suchen konnten.

Dass diese Uberlegung nicht reine Theorie sind, zeigt der Fall Isla Bry-
son aus Schottland."* Adam Graham wurde als Mann 1992 geboren, war
verheiratet, lebte aber getrennt von seiner Frau. Im Januar 2023 wurde
er wegen zweier Vergewaltigungen verurteilt; Tatopfer waren zwei Frauen,
die er jeweils 2016 bzw. 2019 beim Online-Dating kennengelernt hatte.
Wihrend seines Strafverfahrens begann er eine Geschlechtsanpassung, be-
legte einen Kosmetikkurs, dnderte seinen Namen in ,Isla Bryson“ und
identifizierte sich selbst als Frau. Nachdem kurz zuvor in Schottland ein
sehr progressives Selbstbestimmungsgesetz (,Gender Recognition Reform
Bill“) vom Parlament beschlossen worden war, wurde Bryson nach der
Verurteilung zu acht Jahren Freiheitsentzug zundchst entsprechend dessen
Bestimmungen in ein Frauengefingnis verlegt. Dies fithrte zu heftigen
offentlichen Protesten und trug womdglich auch mit zum Riicktritt der
schottischen Premierministerin bei. In der Folge wurde der Umgang mit
Transgender-Gefangenen iiberpriift und es wurde festgelegt, dass Trans-
frauen, deren Straftaten sich gegen Frauen oder Méddchen richteten, nur in
besonderen Ausnahmefillen im Frauenstrafvollzug unterzubringen waren.

Gesetzliche Neuregelungen fiir den Strafvollzug in Deutschland

Als Reaktion auf das SBGG sind gesetzgeberische Bemithungen im Gang
oder bereits erfolgt um die oben beschriebenen Bestimmungen (getrennte
Unterbringung nach Geschlechtern und kérperliche Durchsuchung) an die
geanderten juristischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten anzupassen.

Das Trennungsgebot lautet in der schon vor einigen Jahren erfolgten No-
vellierung des Hessischen Strafvollzugsgesetzes (HessStVollG §70 Abs. 2)
wie folgt:

~Weibliche und mdnnliche Gefangene werden getrennt voneinander un-
tergebracht. Bei Personen, die sich weder dem mdnnlichen noch dem
weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, oder wenn die Sicherheit oder

den ihren Straftaten zugrunde liegenden Dispositionen) nutzen, indem sie auf diese
Weise ihre ,weiblichen Anteile“ hervorkehren.

14 Dazu gibt es einen deutschen und einen ausfithrlicheren englischsprachigen Wikipe-
dia-Artikel (Wikipedia 2025a; 2025b). Die nachfolgenden Informationen sind diesen
Artikeln sowie Veroffentlichungen der englischen Presse entnommen.

140

0312.2025, 02:25:16. [r—


https://doi.org/10.5771/9783748954194-129
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

Das Selbstbestimmungsgesetz und seine Bedeutung fiir den Justizvollzug

Ordnung der Gesellschaft dies erfordern, erfolgt die Unterbringung unter
Beriicksichtigung der Umstdnde des Einzelfalles”.

In der Anfang Juni 2025 beschlossenen Neufassung des Bayerischen Straf-
vollzugsgesetzes (BayStVollzG) heif3t es ausfiihrlicher in einem angefiigten
vierten Absatz zu Art. 166:

~on dem Grundsatz der getrennten Unterbringung kann im Einzelfall
unter Berticksichtigung der Persénlichkeit und der Bediirfnisse der Gefan-
genen, der Erreichung des Vollzugsziels und der Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt, einschliefSlich der Bediirfnisse der iibrigen Gefangenen, abge-
wichen werden. Dies gilt ebenso bei Gefangenen, 1. die sich auf Grund
ihrer geschlechtlichen Identitit nicht dem in ihrem amtlichen Personen-
standseintrag angegebenen, sondern einem anderen Geschlecht oder weder
dem mdnnlichen noch dem weiblichen Geschlecht als zugehdrig empfinden
oder 2. deren Geschlechtsangabe in ihrem amtlichen Personenstandsein-
trag zu mdnnlich oder weiblich gedndert wurde, weil ihre geschlechtliche
Identitdt nicht mit dem in ihrem amtlichen Personenstandseintrag angege-
benen Geschlecht iibereinstimmte’.

Diese gesetzlichen Bestimmungen streben keine Aufweichung, sondern die
Beibehaltung des Trennungsgrundsatzes an, sehen allerdings Einzelfallent-
scheidungen in besonderen Fillen vor. Der bayerische Gesetzestext stellt
dabei klar, dass es bei der Einzelfallabwdgung eben nicht nur auf das
Zugehorigkeitsempfinden der Transgender-Gefangenen ankommen kann,
sondern dass auch die Bediirfnisse der iibrigen Gefangenen beriicksichtigt
werden missen. Es ist zu erwarten, dass fur die zu treffenden Einzelfallent-
scheidungen geeignete Vorgehensweisen und Kriterien entwickelt werden.
Diese Kriterien fiir eine Risikobeurteilung diirften neben dem amtlichen
Personenstand folgende Merkmale einschlieen: Zeitpunkt der Anderung
des Geschlechtseintrags, anatomisches Geschlecht, Art der der Verurteilung
zugrunde liegenden Straftaten, insbesondere Merkmale der Tatopfer, Vor-
strafen, Auftreten und korperlicher Habitus, Lebensstil vor der Haft.!>
Denkbar, aber bisher offenbar in Deutschland in den meisten Bundesldn-
dern nicht gewollt, ist eine gemeinsame Unterbringung von Transgender-
oder von LGBTIQ-Gefangenen in spezialisierten Abteilungen oder Anstal-

15 Diese Risikobeurteilung findet in dhnlicher Form auch unabhéngig von der Trans-
gender-Thematik immer dann statt, wenn schwéchere Inhaftierte geschiitzt oder
Gewalttater (oder sehr selten Gewalttiterinnen) besonders im Auge behalten werden
missen.
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ten. Dazu gibt es international wohl nur wenige Erfahrungen, die fiir eine
wissenschaftliche Bewertung noch nicht ausreichen.!® Positiv gesehen wird
teilweise, dass solche Abteilungen in besonderer Weise auf die Bediirfnisse
dieser Inhaftierten ausgerichtet werden kénnten. Kritisch konnte gesehen
werden, dass derartige Abteilungen woméglich, was die Wahrnehmung von
Transpersonen angeht, eher nicht zur Normalisierung beitragen, sondern
Stigmatisierung und Ausgrenzung beférdern konnten.” Trotzdem kénnte
es in vielen Fillen eine sinnvolle und gangbare Losung sein, Transgen-
der-Gefangene, die im Miénnervollzug gefihrdet, im Frauenvollzug aber
aus Riicksicht auf die Mitgefangenen nicht tragbar sind, in speziellen
Betreuungsabteilungen unterzubringen, wie es sie in manchen JVAs fiir
besonders gefahrdete, psychisch labile oder psychisch kranke Gefangene
gibt. Auch Gefangene, die wegen Sexualdelikten gegen Kinder verurteilt
wurden und ebenfalls sehr stark gefihrdet sind, Opfer von Ubergriffen
durch Mitgefangene zu werden, oder Gefangene mit Borderline-Problema-
tik oder gravierenden Verhaltensauffalligkeiten bringen manche Anstalten
gerne in solchen Betreuungsabteilungen unter. Eine Patentlgsung stellt das
aber auch nicht dar, weil erfahrungsgemaf} sich auch in derartigen Abtei-
lungen schnell wieder subkulturelle Strukturen und Differenzierungen zwi-
schen ,starken” und ,schwachen® Gefangenen und entsprechende Risiken
ergeben.

Ein zweiter Bereich, der aktualisierter gesetzlicher Regelungen bedarf,
sind die korperlichen Durchsuchungen, insbesondere diejenigen, die mit
einer vollstindigen Entkleidung verbunden sind. Hierzu fithrt das HessSt-
VollG in §46 Abs. 1 aus:

»Die Durchsuchung Gefangener darf nur von Personen gleichen Ge-
schlechts vorgenommen werden; bei Personen, die sich weder dem mdnn-
lichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen oder wenn die Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt wegen Gefahr im Verzug dies erfordert,
ist eine Durchsuchung auch durch Bedienstete eines anderen Geschlechts
unter besonderer Beriicksichtigung der Umstinde des Einzelfalles zuldssig.
Auf das Schamgefiihl ist Riicksicht zu nehmen”.

16 In Kalifornien gibt es seit Jahrzehnten eine grofie Abteilung des Los Angeles County
Jail, in der ausschliefSlich Schwule und Transfrauen untergebracht werden; zu der
dort anhaltenden Diskussion vgl. Jesness (2020).

17 Die Antifolterkommission des Europarats hat starke Kritik an dieser Vorgehensweise
geduflert (vgl. CPT 2024). Sie halt Segregation ebenso wie Isolation nur voriiberge-
hend unter besonderen Umsténden fiir gerechtfertigt.
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Dies ldsst allerdings einige Fragen offen, denn die Regelung bezieht sich
explizit nur auf intergeschlechtliche, nicht aber auf transgeschlechtliche
Gefangene. Im neugefassten BayStVollzG heifit es nun in Art. 91, von dem
bisherigen Grundsatz der Durchsuchung durch Bedienstete des gleichen
Geschlechts, konne insbesondere in den in Art.166 Abs. 4 (s.0.) ,im Ein-
zelfall unter Beriicksichtigung der Personlichkeit und der Bediirfnisse der
Gefangenen (...) abgewichen werden‘. Das wird weiterhin Auslegungs- und
Anwendungsprobleme ergeben. Dies gilt auch, wenn die von der Nationa-
len Stelle generell fiir alle Gefangenen befiirwortete Durchsuchung in zwei
Phasen, bei der abwechselnd jeweils die obere und die untere Korperhilfte
bekleidet bleibt (vgl. Kommentierung zu §74, Rn.28; Feest et al. 2022,
Goerdeler), angewendet wird. Dieser Vorschlag ist in der Praxis nicht be-
sonders beliebt, da aufwéindig und vermutlich auch stirker tauschungsan-
fallig. Wie haufig er praktiziert wird, ist unbekannt.

Hinsichtlich des Zugangs zu medizinischer Versorgung und zu kosmeti-
schen und sonstigen Hilfsmitteln wird sich noch, vermutlich mit Hilfe der
Rechtsprechung, ein einheitlicher Standard entwickeln miissen. Natiirlich
miissen alle Inhaftierten Zugang zu addquater und den Verhiltnissen in
Freiheit entsprechender medizinischer Versorgung haben. Dabei stellt aller-
dings die medizinische Erforderlichkeit ein entscheidendes Kriterium dar:
Behandlungen, die nicht indiziert sind oder aufgeschoben werden konnen,
werden iiblicherweise bei Gefangenen mit eher kurzen Strafen nicht durch-
gefithrt, weil sie die Kapazititen des Geféngnisses leicht Giberfordern. Ob
und in welchem Umfang dazu auch geschlechtsangleichende Eingriffe (das
Spektrum der in der entsprechenden Richtlinie'® genannten Mafinahmen
reicht von Operationen an den Genitalien iiber Amputation der Briiste,
Verkleinerung des Adamsapfels und Epilationen bis hin zu logopadischen
Stimmtrainings) gehoren und wie die Abgrenzung zu bloff kosmetischen
Mafinahmen (sog. ,Schoénheitsoperationen’, die nicht zum Leistungsum-
fang der gesetzlichen Krankenkassen gehoren) aussehen kann, muss sich
zeigen. Was den Zugang zu speziellen kosmetischen Mitteln betrifft (Perti-
cken etc.), muss sich ein Weg finden, der sowohl die Menschenwiirde der
Einzelnen beachtet als auch die legitimen Interessen der Vollzugsanstalten
nicht aufler Acht ldsst. Nicht allen Inhaftierten konnen alle von ihnen
bevorzugten Kleidungsstiicke und Accessoires, die sie zur Darstellung ihrer
individuellen Identitdt gern nutzen mochten, zur Verfiigung stehen. Bisher

18 S3-Richtlinie zu Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesund-
heit (Deutsche Gesellschaft fiir Sexualforschung [DGfS] 2018).
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scheint das von den Anstaltsleitungen sehr unterschiedlich gehandhabt zu
werden.

Was das Verbot der Offenlegung fritherer Identititen und Vornamen
betrifft, scheint mir naheliegend, dass dies nicht fiir Zwecke der Strafverfol-
gung und auch des Strafvollzugs gelten kann. Ob ein Inhaftierter frither
schon Straftaten begangen hat und vor allem welche, ist natiirlich héchst
relevant fiir Entscheidungen, welche Behandlungsmafinahmen angeboten
werden sollen, oder dafiir, wie die Eignung fiir Vollzugslockerungen einzu-
schétzen ist. Ob diese fritheren Delikte unter einem anderen Namen und
mit einer anderen geschlechtlichen Identitdt veriibt worden sind, kann
daran nichts andern.

Im alltdglichen Umgang stellen sich geschlechtsbezogene Fragen manch-
mal im Zusammenhang mit Anreden und Pronomen. Gemif3 der Dienst-
vorschrift sollten Gefangene mit den im biirgerlichen Verkehr iiblichen
Anreden (,Herr Soundso® etc.) angesprochen werden. Bei Transgender-
Personen, die nicht in der ihrem juristischen Geschlecht entsprechenden
Anstalt untergebracht sind, sowie bei nichtbindren (diversen) Gefangenen
kann das problematisch sein: Wenn man nicht ohne Not in einem Min-
nergefingnis Mitgefangene immer wieder z.B. durch Lautsprecherdurchsa-
gen darauf aufmerksam machen will, dass es sich bei Person X rechtlich
um eine Frau handelt, muss diese Anrede weggelassen werden. Jedenfalls
erscheint es sinnvoll, hier gemeinsam mit den Betroffenen jeweils eine
praktikable Losung zu finden.

Erforderlich ist in jedem Fall eine Schulung der Bediensteten hinsichtlich
der mit Inter- und Transgeschlechtlichkeit verbundenen Fragen. Bisherige
internationale Erhebungen haben gezeigt, dass das Wissen dariiber bisher
nicht besonders ausgepragt und Vorurteile verbreitet sind"® - vermutlich
nicht sehr viel anders als in der Allgemeinbevélkerung. Bei dieser Schu-
lung sollte es meines Erachtens nicht nur um die Vermittlung von medizi-
nischem und sozialwissenschaftlichem Wissen gehen, sondern vor allem
darum, Bewusstsein und Empathie fiir die subjektiv oftmals schwierige
Lage von Transpersonen zu schaffen. Zugleich aber sollten auch die méogli-
chen Probleme fiir den Justizvollzug gerade auch durch Missbrauch der
gesetzlichen Regelungen nicht komplett ausgeblendet werden.

Die Handhabungen in der Praxis sind bisher noch sehr uneinheitlich,
der Wissensstand und die Einstellungen der Bediensteten und auch der
Verantwortlichen ziemlich heterogen. Es scheint mir deshalb sinnvoll und

19 Vgl. die Forschungsiibersicht bei Daken et al. (2024).
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geboten, die bisher gewonnenen Erfahrungen zu sammeln und auszuwer-
ten und unter Einschluss der Interessenvertretungen der Betroffenen eine
Diskussion zu fithren, welche Empfehlungen im Sinne einer ,best practice®
gegeben werden kénnen.

Literatur

Brooke, Joanne M./Biernat, Karolina/Shamaris, Nina et al. (2022): The experience of
transgender women prisoners serving in a male prison: A systematic review and
meta-synthesis. In: The Prison Journal 102, H. 5, S. 542-564.

Bundesministeriums fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2025):
Gesetz iiber die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG).
www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/queerpolitik-und-geschlechtliche-vielf
alt/gesetz-ueber-die-selbstbestimmung-in-bezug-auf-den-geschlechtseintrag-sbgg--1
99332, 08.06.2025

Daken, Kirstie/Excell, Tarra/Clark, Kirsty A. et al. (2024): Correctional staff knowl-
edge, attitudes and behaviors toward incarcerated trans people: A scoping review of
an emerging literature. In: International Journal of Transgender Health 25, H. 2.,
S.149-166.

Deutsche Gesellschaft fiir Sexualforschung (DGfS) (2018): Geschlechtsinkongruenz,
Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit: S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung
und Behandlung. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/138-001, 08.06.2025

Endres, Johann (2025): Kulturelle Unterschiede und ihre Bedeutung fiir den Justizvoll-
zug. In: Forum Strafvollzug 74, H. 1, S.10-16.

European Committee for the Prevention of Torture or Degrading Treatment or Punish-
ment (CPT) (2024): Transgender persons in prison. Extract from the 33rd General
Report. Strasbourg: Council of Europe.

Evans, Sally M./Jones, Bethany A./McDermott, Daragh T. (2024): Trans and gender
diverse offenders’ experiences of custody: A systematic review of empirical evidence.
In: Howard Journal of Criminal Justice 63, S. 321-349.

Feest, Johannes/Lesting, Wolfgang/Lindemann, Michael (Hrsg.) (2022): Strafvollzugs-
gesetze Bundes- und Landesrecht - Kommentar. 8. Aufl., Kéln: Heymanns. (Bear-
beitung: Goerdeler)

Jesness, Valerie (2020): The social ecology of sexual victimization against transgender
women who are incarcerated: A call for (more) research on modalities of housing
and prison violence. In: Criminology and Public Policy 20, S. 3-18.

Krober, Hans-Ludwig (2022): Geschlechtsdnderung auf Zuruf. In: Forensische Psychi-
atrie, Psychologie, Kriminologie 16, H. 4, S. 348-351.Laubenthal, Klaus (2019): Straf-
vollzug. 8. Aufl., Berlin: Springer.

Louis, Chantal (2024, 04. Juni): Trans: Ein Verstof3 gegen das Gesetz? www.emma.de/a
rtikel/ein-verstoss-gegen-das-gesetz-341077, 08.06.2025

145

0312.2025, 02:25:16. [r—


https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/queerpolitik-und-geschlechtliche-vielfalt/gesetz-ueber-die-selbstbestimmung-in-bezug-auf-den-geschlechtseintrag-sbgg--199332
https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/138-001
http://www.emma.de/artikel/ein-verstoss-gegen-das-gesetz-341077
https://doi.org/10.5771/9783748954194-129
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/queerpolitik-und-geschlechtliche-vielfalt/gesetz-ueber-die-selbstbestimmung-in-bezug-auf-den-geschlechtseintrag-sbgg--199332
https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/138-001
http://www.emma.de/artikel/ein-verstoss-gegen-das-gesetz-341077

Johann Endres

O’Shea, Jonathan/Jenkings, Rebecca/Nicholls, Dasha et al. (2025): Prevalence, severity
and risk factors for mental disorders among sexual and gender minority young
people: A systematic review of systematic reviews and meta-analyses. In: European
Child and Adolescent Psychiatry 34, H. 3, S. 959-982.

Pinna, Federica/Paribello, Pasquale/Somaini, Giulia et al. (2022): Mental health in
transgender individuals: A systematic review. In: International Review of Psychiatry
34, H.3-4,S.292-359.

Schiittler, Helena/Winter, Erik/Klebe, Laura (2024): Trapped in binary gender logic.
In: Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 18, S. 265-272.

Stock, Kathleen (2021): Material girls — why reality matters for feminism. London:
Fleet.

Siiddeutsche Zeitung (2024, Ol Juni): Fitnessstudio-Abfuhr fiir Transfrau kénnte vor
Gericht kommen. www.sueddeutsche.de/bayern/gesellschaft-fitnessstudio-abfuhr-fu
er-transfrau-koennte-vor-gericht-kommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-240
601-99-236751, 08.06.2025

Wikipedia (2025a): Fall Isla Bryson. https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_Isla_Bryson,
08.06.2025

Wikipedia (2025b): Isla Bryson case. https://en.wikipedia.org/wiki/Isla_Bryson_case,
08.06.2025

Winter, Charlie (2024): Correctional policies for the management of trans people in
Australian prisons. In: International Journal of Transgender Health 25, H. 2, S.130-
148.

Wittlin, Natalie M./Kuper, Laura E./Olson, Kristina R. (2023): Mental health of trans-
gender and gender diverse youth. In: Annual Review of Clinical Psychology 19,
S.207-232.

Wulf, Veronika (2022, 25. November): Transgender in Haft. Gefangen als Mann.
www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/panorama/transgender-gefaengnis-haft
-strafjustiz-bayern-e025319/?reduced=true, 08.06.2025

Weiterfiihrende Literatur

Dalzell, Laura G./Pang, Sam C./Brémdal, Annette (2024): Gender affirmation and
mental health in prison: A critical review of current corrections policy for trans
people in Australia and New Zealand. In: Australian & New Zealand Journal of
Psychiatry 58, H. 1, S. 31-36.

Endres, Johann (2022): Transgender im Gefangnis und das geplante Selbstbestim-
mungsgesetz. In: Forum Strafvollzug 71, H. 5, S. 331-340.

146

0312.2025, 02:25:16. [r—


https://www.sueddeutsche.de/bayern/gesellschaft-fitnessstudio-abfuhr-fuer-transfrau-koennte-vor-gericht-kommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-240601-99-236751
https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_Isla_Bryson
https://en.wikipedia.org/wiki/Isla_Bryson_case
http://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/panorama/transgender-gefaengnis-haft-strafjustiz-bayern-e025319/?reduced=true
https://doi.org/10.5771/9783748954194-129
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.sueddeutsche.de/bayern/gesellschaft-fitnessstudio-abfuhr-fuer-transfrau-koennte-vor-gericht-kommen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-240601-99-236751
https://de.wikipedia.org/wiki/Fall_Isla_Bryson
https://en.wikipedia.org/wiki/Isla_Bryson_case
http://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/panorama/transgender-gefaengnis-haft-strafjustiz-bayern-e025319/?reduced=true

	Das Selbstbestimmungsgesetz und seine Bedeutung für den Justizvollzug |Johann Endres
	Was ist Geschlecht?
	Die politische und ideologische Kontroverse um Transgender bzw. Transidentität
	Das Gefängnis als „geschlechtsbinär kodiertes“ System und die Situation von transidenten Gefangenen
	Auswirkungen des Selbstbestimmungsgesetzes auf den Justizvollzug
	Gesetzliche Neuregelungen für den Strafvollzug in Deutschland
	Literatur
	Weiterführende Literatur


